
Allgemeine  Geschäftsbedingungen  

sowie Auszug aus der deutschen Hotelordnung der DeHoGa  

 

1. Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer bestellt und zugesagt 

oder, falls eine Zusage aus Zeitgründen nicht mehr möglich war,  bereitgestellt worden 

ist.  

2. Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur 

Erfüllung des Vertrages, gleichgültig, auf welche Dauer der Vertrag abgeschlossen  ist.  

3. Der Gastwirt (Vermieter / Vermieterin) ist verpflichtet, bei Nichtbereitstellung des 

Zimmers dem Gast Schadensersatz zu leisten.  

4. Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen den 

vereinbarten oder betriebsüblichen Preis zu zahlen, abzüglich der vom Gastwirt 

ersparten Aufwendungen.  

5. a) Der Vermieter ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene 

Zimmer/Wohnungen nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu 

vermeiden.  

5. b) Bis zur anderweitigen Vergebung des Zimmers hat der Gast für die Dauer des 

Vertrages den nach Ziff. 4 errechneten Betrag zu bezahlen.  

6. An- und Abreisetag gelten als ein Tag. Die Zimmer sind so zu verlassen, wie sie 

vorgefunden wurden. Reinigungs- und Renovierungskosten werden ggf. gesondert in 

Rechnung gestellt. Gemeinschaftlich genutzte Bereiche sind von jedem Mieter 

unmittelbar nach der Benutzung sauber zu halten. Reinigungsmittel werden durch den 

Vermieter / die Vermieterin gestellt. 

7. Der Mieter bestätigt die Existenz einer eigenen Haftpflichtversicherung.  

8. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Betriebsort.  

9.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 

sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon 

die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare 

Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten 

kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 

Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für 

den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

 


